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Sommerabreise 2024 – Schuljahr 

 

 

 

 

Vereinbarung 

 

über die Teilnahme an einem 

Bildungsprogramm von AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. 

mit Gastfamilien- und Gastschulaufenthalt im Ausland 

 

zwischen: 

 

 

(1) AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.  
 Am Born 19  
 22765 Hamburg 
  
(2) Sorgeberechtigte Elternteile/gesetzliche Vertretung des*der Teilnehmer*in 
 (Bitte in Druckbuchstaben schreiben) 
  

Elternteil/gesetzliche Vertretung: sorgeberechtigt  Ja  Nein 
 
 Vor- und Zuname:  
  
 Straße, Nr.:  
 
 PLZ, Ort:  
 

Elternteil/gesetzliche Vertretung: sorgeberechtigt  Ja  Nein 
  
 Vor- und Zuname:  
 
 Straße, Nr.:  
 
 PLZ, Ort:  
  
 
 
 Für das Land:  SHSENDLAND1  
 
 Programmpreis:   € SHARTIKELSCHL 
 
 Auslandsreisekrankenversicherung:  SHVERSICHERUNG  
 
 Name Programmteilnehmer*in   NAME 
 
 Identifikationsnummer:  PERSID 
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1. Präambel 

Diese Teilnahmevereinbarung wird von den Parteien in dem gemeinsamen Willen unterzeich-
net, den Auslandsaufenthalt des*der Teilnehmers*in in einer Gastfamilie und -schule zu einer 
interkulturellen Lern- und Bildungserfahrung werden zu lassen. 

Ziel der Teilnahme ist es, interkulturelle Kompetenz als wesentlichen Teil einer umfassenden 
Persönlichkeitsbildung durch das Zusammenleben mit Menschen einer anderen Kultur und die 
Auseinandersetzung mit anderen Werten, Lebensweisen und Denkstrukturen zu erlernen. Die-
ses von den Parteien angestrebte Lernziel ist getragen von dem Wunsch, zu Frieden und Völ-
kerverständigung einen aktiven Beitrag zu leisten. 

Im Lichte dieser Zielsetzung ist den Parteien bewusst, dass die Durchführung des Programms 
auf dem freiwilligen Engagement einer Gastfamilie beruht, die bereit ist, ein Gastkind aufzu-
nehmen. In gleichem Maße haben die Parteien ein gemeinsames Verständnis darüber herge-
stellt, dass nicht nur meist die Ehrenamtlichkeit der Gastfamilie, sondern auch die der lokalen 
Mitarbeiter*innen von AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. und seiner weltweiten Partner 
Grundpfeiler der Programmdurchführung sind. 

Voraussetzung der Teilnahme am Programm ist der Wille des*der Teilnehmer*in, einen akti-
ven Beitrag zur Verwirklichung der Lernziele zu leisten. Dieser besteht insbesondere in der 
bewussten Bereitschaft, auf gewohnte Lebensweisen und Ansprüche zu verzichten und sich 
grundlegend auf andere Lebensgewohnheiten im Gastland, speziell der Gastfamilie und Schu-
le, einzustellen. Diese Anforderung einer aktiven Integration in diese Lebensverhältnisse wird 
von AFS und seinen Partnerorganisationen durch ein umfassendes Betreuungsangebot beglei-
tet. Die Teilnahme an den Vorbereitungs- und Orientierungsveranstaltungen im Heimat- sowie 
im Gastland vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt ist für die Jugendlichen verpflich-
tend. Sowohl die Durchführung dieser Seminarangebote als auch die kontinuierliche Betreu-
ung vor Ort wird seitens der Partnerorganisation im Gastland meist ehrenamtlich organisiert.  

Es ist gemeinsamer Wille der Parteien, die Idee der AFS-Programme, die von der aktiven Un-
terstützung vieler ehemaliger Programmteilnehmer*innen weit über die eigentliche Programm-
dauer hinaus lebt, zu unterstützen. Damit tragen beide Parteien dazu bei, die Auslandserfah-
rung zu einer lebenslangen Lernerfahrung werden zu lassen, die globales Denken, das Enga-
gement für Würde, Achtung von Unterschieden, Einfühlungsvermögen und Menschenrechte 
ermöglicht. 

Die nachfolgenden Vertragsbestimmungen basieren auf den Programmregeln von AFS und 
reiserechtlichen Vorgaben.  
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2. Parteien 

2.1. AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. 

AFS ist eine weltweit tätige, gemeinnützige Jugendaustauschorganisation. Die Durchführung 
der Programme erfolgt durch AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. (im Folgenden AFS) in 
Zusammenarbeit mit den weltweit kooperierenden Partnerorganisationen (im Folgenden Part-
nerorganisation). Diese nehmen die folgenden Aufgaben wahr: Platzierung in Gastfamilie und 
Schule, Orientierungsveranstaltungen und Betreuung. 

AFS ist eine Jugendaustauschorganisation und kein gewöhnliches Reiseunternehmen. 

2.2. Der*Die unter (2) dieses Vertrags benannte Teilnehmer*in, vertreten durch seine*ihre El-
tern/gesetzliche Vertretung.  

3. AFS-Programmregeln 

3.1. Dauer des Austauschprogramms 

Die Programmteilnahme erstreckt sich über drei Kalenderjahre, beginnend mit AFS-
Programmveranstaltungen im Heimatland. Es folgen der mehrmonatige Auslandsaufenthalt 
sowie die Nachbereitung im Heimatland. Die Teilnahme an begleitenden Veranstaltungen vor, 
während und nach dem Auslandsaufenthalt ist verpflichtend. 

3.2. Gastfamilien 

Die Einladung an eine*n Teilnehmer*in durch die Gastfamilie erfolgt freiwillig und ohne rechtli-
che Verpflichtung. 

Die Partnerorganisation hat das alleinige Recht, Platzierungen in Gastfamilien und – falls von 
der Partnerorganisation als erforderlich erachtet – Neuplatzierungen vorzunehmen. Der*Die 
Teilnehmer*in bzw. die Eltern/gesetzliche Vertretung akzeptieren eine Zuweisung unabhängig 
von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Sprache, Alter, Glaubensbekenntnis, Bildungsniveau, 
Wohnort und gesellschaftlicher Stellung der Gastfamilie. 

Gastfamilien werden den AFS-Qualitätskriterien entsprechend ausgesucht. Sie werden wäh-
rend der Programmdauer von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen unterstützt, ohne 
die Art und Weise der Ausübung ihrer gastgebenden Rolle zu kontrollieren.  

Gastfamilien sind keine Erfüllungsgehilf*innen von AFS. 

Wird die von der Partnerorganisation ausgewählte Familie ohne berechtigten Grund vor Rei-
sebeginn nicht akzeptiert, garantiert AFS keine weitere Platzierung. Die Ablehnung der von der 
Partnerorganisation ausgewählten Familie gilt als Rücknahme der Bewerbung (Rücktritt vor 
Reisebeginn). Kommt infolge dieser Ablehnung eine Programmteilnahme nicht zustande, gel-
ten die Regeln über die vorzeitige Vertragsbeendigung (vgl. Absatz 4.3.1.) 

3.3. Schulpflicht 

Der*Die Teilnehmer*in verpflichtet sich, den Unterricht der von der Partnerorganisation zuge-
wiesenen Gastschule zu besuchen, gemäß den schulischen Anforderungen Leistungen zu er-
bringen und Verpflichtungen zu übernehmen, die Anweisungen der Lehrkräfte zu befolgen und 
die dortigen Regeln einzuhalten.  

3.4. Unterstützung der Teilnehmer*innen 

Der*Die Teilnehmer*in wird während der gesamten Dauer des Programms durch Mitarbei-
ter*innen von AFS Deutschland und der Partnerorganisation unterstützt und verpflichtet sich, 
diesen den gebührenden Respekt entgegenzubringen und ihren Anweisungen sowie Regeln 
im Gastland Folge zu leisten. 
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3.5. Fahrverbot 

Für die Dauer des Programms im Ausland wird der*die Teilnehmer*in kein Kraftfahrzeug len-
ken (auch nicht auf Privatgrund), es sei denn, für die Führung des Kraftfahrzeugs ist nach dem 
Recht des Gastlandes kein Führerschein erforderlich und die Partnerorganisation im Gastland 
erlaubt dem*der Teilnehmer*in ausdrücklich die Benutzung. 

Der*Die Teilnehmer*in wird keine Schritte unternehmen, einen Führerschein für Kraftfahrzeuge 
zu erlangen – auch nicht im Rahmen des Schulunterrichts. 

3.6. a) Drogenkontaktverbot  

Die Gesetze über den Drogenkonsum sind in den meisten Ländern sehr streng und können 
lange Haftstrafen oder sogar die Todesstrafe vorsehen. Der*Die Teilnehmer*in unterliegt den 
im Gastland und der jeweiligen Gastgemeinde geltenden Gesetzen. Weder AFS/die Partner-
organisation im Gastland noch die Regierung des Landes, dessen Staatsbürger*in der*die 
Teilnehmer*in ist, können vor Verhaftung oder Strafen im Zusammenhang mit illegalen Sub-
stanzen schützen. 

Der*Die Teilnehmer*in verpflichtet sich  

 den Besitz, Konsum oder Handel mit illegalen Betäubungsmitteln (Drogen) zu unterlassen, 

 Veranstaltungen und private Zusammenkünfte umgehend zu verlassen bzw. nicht zu besu-
chen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass dort illegale Betäubungsmittel vor-
handen sind bzw. konsumiert oder gehandelt werden, 

 Medikamente – unabhängig von der Verschreibungspflicht – ausschließlich zu medizini-
schen Zwecken zu nutzen 

 und sich vor dem Konsum einer ihr*ihm unbekannten Substanz zu vergewissern, dass die-
se im Gastland frei erhältlich ist. 

Das umfassende Drogenkontaktverbot gilt auch dann, wenn die Gesetze des Gastlandes ein-
zelne der genannten Handlungen erlauben. 

Das umfassende Drogenkontaktverbot gilt auch auf AFS-Veranstaltungen in Deutschland. 

b) Ungesetzliche Handlungen 

Der*Die Teilnehmer*in verpflichtet sich, die Gesetze des Gastlandes und der jeweiligen Gast-
gemeinde zu respektieren und keine Straftaten zu begehen. Dies betrifft auch den Bereich der 
Web- und Mediennutzung. Zuwiderhandlungen können zur Kündigung des Programms führen. 

c) Rechtsbeistand 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass in einigen Fällen (z.B. Vernehmung durch Polizei, 
Ermittlungsverfahren gegen den*die Teilnehmer*in) und Gastländern (z.B. USA) die Beauftra-
gung eines Rechtsbeistands im Interesse des*der Teilnehmers*in liegt. Die Sorgeberechtigten 
stimmen der Beauftragung eines Rechtsbeistands durch die Partnerorganisation im Gastland 
für diese Fälle zu. Ihnen ist bekannt, dass die dafür entstehenden Kosten nicht vom Pro-
grammpreis gedeckt sind, und sie verpflichten sich, diese Kosten auch dann zu tragen, wenn 
die Partnerorganisation den Rechtsbeistand beauftragt hat. 

3.7. Alkohol 

Sofern der Konsum für Jugendliche nach den Gesetzen des Gastlandes erlaubt ist, verpflichtet 
sich der*die Teilnehmer*in dazu, Alkohol nur in Maßen zu sich zu nehmen und einen Alkohol-
missbrauch zu vermeiden. Maßgeblich hierfür ist die Verkehrsanschauung des Gastlands, d.h. 
was im Gastland üblicherweise unter Alkoholmissbrauch verstanden wird. Schwerer Alkohol-
missbrauch oder ein Verstoß gegen Landesgesetz berechtigt AFS zur fristlosen Kündigung. 
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Auf AFS- und anderen Veranstaltungen ist der Konsum von Alkohol untersagt. Eine Zuwider-
handlung kann auch vor der Abreise zum Programmausschluss führen. 

3.8. Einzelreisen während des Auslandsaufenthalts 

Für die Zeit des Programmverlaufs verpflichtet sich der*die Teilnehmer*in, die Reiserichtlinien 
der jeweiligen Partnerorganisation des Gastlandes zu beachten. Jegliches Reisevorhaben muss 
vor der endgültigen Planung mit den zuständigen Mitarbeiter*innen der Partnerorganisation ab-
gesprochen und von diesen genehmigt werden. Einzelreisen, d.h. Reisen ohne die Gastfamilie 
oder Betreuungspersonen der Partnerorganisationen, sind ohne besondere Erlaubnis der Part-
nerorganisation im Gastland und schriftliche Einwilligung der Eltern bzw. der gesetzlichen Ver-
tretung nicht gestattet. 

3.9. Besuche von/bei Eltern/Verwandten/Bekannten 

Ein Besuch von/bei Eltern, Verwandten oder Bekannten aus dem Heimatland soll nur in Aus-
nahmefällen und nur mit Vorab-Zustimmung der deutschen AFS-Organisation und der jeweili-
gen Partnerorganisation im Gastland erfolgen. 

3.10. Berichtspflicht 

Der*Die Teilnehmer*in verpflichtet sich, im Laufe des Programmjahres Nachrichten von 
AFS/der Partnerorganisation hinsichtlich seines*ihres Aufenthalts zu beantworten und am En-
de des Auslandaufenthaltes auf Aufforderung einen Bericht zu schreiben. 

Bei Teilnehmer*innen, denen ein Stipendium gewährt wird, gilt die Berichtspflicht bereits wäh-
rend des laufenden Programms. AFS/die Partnerorganisation ist berechtigt, die Berichte an 
den*die Stipendien- bzw. Geldgeber*innen weiterzugeben. 

3.11. Versicherungen 

Der Versicherungsschutz stellt sich wie in der beiliegenden Informationsbroschüre dar. Die In-
formationsbroschüre ist Bestandteil der Vereinbarung über die Teilnahme an einem Bildungs-

programm des AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. mit Gastfamilien- und Gastschulaufent-

halt im Ausland. Die Versicherungsbedingungen sind zu beachten. 

Erkrankt ein*e Teilnehmer*in während des Programms an SARS-CoV-2, so sind die Kosten für 
die Behandlung während des Programms durch die Auslandsreisekrankenversicherung, wie in 
der beiliegenden Informationsbroschüre beschrieben, abgedeckt.   

4. Allgemeine reisevertragsrechtliche Teilnahmebedingungen 

4.1. Leistungen der Vertragsparteien 

4.1.1. AFS-Leistungen 

AFS verpflichtet sich, in Zusammenarbeit mit seinen Partnerorganisationen im jeweiligen Gast-
land einen mehrmonatigen Schüler*innenaustausch für den*die Teilnehmer*in zu organisieren 
und eine Gastfamilie bzw. Gastfamilien zu vermitteln, bei denen eine nach den Verhältnissen 
des Aufnahmelandes angemessene Unterbringung, Beaufsichtigung und Betreuung gewähr-
leistet ist, sowie die Voraussetzungen für einen geregelten Schulbesuch im Gastland zu schaf-
fen. AFS ist nicht verpflichtet, eine Gastfamilie in einem bestimmten Land/Region oder an ei-
ner bestimmten Schule zu vermitteln.  

AFS gewährleistet darüber hinaus die Durchführung einer angemessenen Vorbereitung auf 
den Auslandsaufenthalt durch AFS-Programmveranstaltungen, für die zusätzliche Kosten ent-
stehen können, sowie die Hin- und Rückreise zwischen Heimatland und Gastland ab/zu dem 
von AFS festgelegten Abreise- und Ankunftsort in Deutschland. Zudem können zusätzliche 
Kosten für Leistungen entstehen, die nicht Teil des internationalen Flug-, Bahn- oder Busti-
ckets sind (wie z.B. die Anreise zum Abreiseort in Deutschland, „Baggage Fee“ oder „Airport 
Departure Tax“). 
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Zur Absicherung des Insolvenzrisikos übergibt AFS der Vertragspartei vor Annahme von Zah-
lungen einen der Vorschrift des § 651 k BGB entsprechenden Sicherungsschein. 

4.1.1.1. Abhilfeverlangen 

Werden die aufgeführten Leistungen durch AFS nicht ordnungsgemäß erbracht, können 
der*die Teilnehmer*in und/oder seine*ihre gesetzliche Vertretung Abhilfe verlangen. Das Ver-
langen ist unter Setzung einer angemessenen Frist und konkreter Bezeichnung des Mangels 
gegenüber AFS Deutschland zu erklären. 

4.1.2. Leistungen des*der Teilnehmers*in   

Der*Die Teilnehmer*in verpflichtet sich, gemäß den unter Ziffer 3. aufgeführten Programmre-
geln an der Gestaltung des Auslandsaufenthalts mitzuwirken.  

Der*Die Teilnehmer*in und/oder seine*ihre gesetzliche Vertretung verpflichten sich gesamt-
schuldnerisch haftend, den Teilnahmepreis vor der Abreise des*der Teilnehmers*in vollständig 
zu zahlen. Eine erste Anzahlung in Höhe von 1.300 Euro ist nach Vertragsabschluss mit Über-
gabe des Sicherungsscheines fällig. Der verbleibende Betrag ist 30 Tage nach Erhalt der Zah-
lungsaufforderung zu zahlen. In Fällen, in denen die Rechnung weniger als 30 Tage vor dem 
Abreisetermin gestellt wird, ist der verbleibende Betrag bis spätestens sieben Tage vor dem 
Abreisetermin zu begleichen. 

Ist ein Stipendienantrag gestellt und dieser negativ beschieden worden, ist der Rücktritt vom 
Programm innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Bescheides kostenfrei. Bereits geleis-
tete Anzahlungen des Programmpreises werden zurückerstattet. Wird ein Vollstipendium ge-
währt, wird die bereits geleistete Anzahlung nach Abreise des*der Teilnehmers*in zurücker-
stattet. 

Der*Die Teilnehmer*in ist selbst dafür verantwortlich, die erforderlichen Ausweise und Doku-
mente gemäß den Pass-, Impf- und Devisenbestimmungen für die Ein- und Ausreise beizu-
bringen. Die dafür entstehenden Kosten werden von dem*der Teilnehmer*in übernommen. 

Die von AFS festgelegten Reisetermine sind einzuhalten, andernfalls verfallen die bereitge-
stellten Leistungen. Der*Die Teilnehmer*in übernimmt die Kosten, die bei Abreise und Rück-
kehr zwischen dem jeweiligen Wohnort des*der Teilnehmers*in und dem von AFS festgeleg-
ten Abreise- und Ankunftsort in Deutschland entstehen. 

Sämtliche für das Vertragsverhältnis und den Erfolg des Programms relevanten Informationen 
sind AFS während der Vertragsdauer mitzuteilen. 

4.1.3.   SARS-CoV-2-Tests/Quarantäne/Impfung  

Gegebenenfalls besteht die Notwendigkeit eines SARS-CoV-2-Tests und/oder Impfung. Diese 
Testung und/oder Impfung kann erforderlich sein, beispielsweise um ein Visum zu erhalten, 
ein Flugzeug zu besteigen, bei der Ankunft/während des Aufenthalts im Gastland auf Grund 
von behördlichen Regelungen, Vorschriften der Partnerorganisation oder für den Schulbesuch. 
Die Kosten für SARS-CoV-2-Tests/Impfung vor der Abreise und/oder bei Ankunft im Gastland 
sowie während und nach dem Auslandsaufenthalt gehen zu Lasten des*der Teilnehmer*in. In 
einigen Fällen muss bei Ankunft im Gastland (und/oder bei Rückkehr) eine mehrtägige Qua-
rantänezeit eingehalten werden, für die ebenfalls zusätzliche Kosten für den*die Teilnehmer*in 
entstehen können.  

4.2. Teilnahmepreis 

Der finanzielle Beitrag für die Programmteilnahme ist in der auf Seite 1 der Vereinbarung ge-
nannten Höhe zu leisten. 
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4.3. Vorzeitige Vertragsbeendigung 

4.3.1. Vor Reisebeginn 

Der*Die Teilnehmer*in kann vor Reisebeginn jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Er*Sie bleibt 
dann jedoch verpflichtet, dem Veranstalter eine angemessene Entschädigung zu leisten, deren 
Höhe unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und einer möglichen 
anderweitigen Verwendung der frei gewordenen Leistungen wie folgt vereinbart wird: 

Ein Rücktritt durch den*die Teilnehmer*in ist bis zu fünf Tage nach Mitteilung des Gastlandes 
durch AFS kostenfrei möglich. Ab dem sechsten Tag und bis zur Rücksendung der Teilnah-
mevereinbarung beträgt die Gebühr 200€. 

 Bei einem Rücktritt 

ab der Rücksendung des Teilnahmevertrages an AFS: 

 

 

nach Erhalt der Aufnahmebestätigung des Gastlandes: 

10% 
des jeweiligen  
Teilnahmepreises 

 
15% 
des jeweiligen  
Teilnahmepreises 

 
nach Erhalt von Name und Adresse der Gastfamilie, bzw. der 
Bestätigung durch die Schule/des Schulbezirks, aber vor 
Abreise des*der jeweiligen Teilnehmer*in: 

 
25% 
des jeweiligen  
Teilnahmepreises 

 

Dem*Der Teilnehmer*in bleibt es vorbehalten, den Beweis eines geringeren Aufwandes des 
Veranstalters zu führen. Der*Die Teilnehmer*in sowie seine*ihre gesetzliche Vertretung haften 
gesamtschuldnerisch hinsichtlich des Entschädigungsbetrages. 

Ein Rücktritt bleibt kostenfrei, wenn der*die Teilnehmer*in weniger als 14 Tage vor der geplan-
ten Abreise zurücktritt, weil AFS ihn*sie nicht angemessen auf den Aufenthalt vorbereitet und 
ihm*ihr bis zum Zeitpunkt des Rücktritts nicht Namen und Adresse einer Gastfamilie sowie 
Name und Erreichbarkeit der Ansprechperson der Partnerorganisation, bei der auch Abhilfe 
verlangt werden kann, benannt hat. 

AFS behält sich vor, unter Angabe des Grundes, die Reise vor dem Abreisedatum abzusagen, 
wenn AFS den*die Teilnehmer*in ausnahmsweise nicht in einer Gastfamilie oder zum Schul-
besuch platzieren kann. Bereits geleistete Zahlungen des Programmpreises werden zurücker-
stattet.  

AFS behält sich weiter vor, von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn 

- der*die Teilnehmer*in zu einem turnusmäßigen schulischen Versetzungstermin nicht 
versetzt wird,  

- der*die Teilnehmer*in Verhaltensweisen oder Eigenschaften zeigt, die ein wesentli-
ches Hindernis bei der Platzierung im Gastland bedeuten,  

- der*die Teilnehmer*in bzw. Eltern/gesetzliche Vertretung im Zusammenhang mit der 
Bewerbung oder den zur Platzierung bestimmten Unterlagen und dabei insbesondere 
im Gesundheitszeugnis „Health Certificate“ falsche Angaben gemacht oder Informati-
onen verschwiegen haben, 

- eine Erkrankung, Behandlung oder Behandlungsbedürftigkeit des*der Teilnehmers*in 
bekannt wird und ein Risiko für den Verbleib im Programm darstellt, 

- der*die Teilnehmer*in nicht zu den AFS-Programmveranstaltungen erscheint, 
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- der*die Teilnehmer*in eine strafbare Handlung begeht 

- oder bei Abreise der vereinbarte Teilnahmepreis nicht entrichtet wurde.  

Das Rücktrittsrecht gilt nicht, soweit die den Rücktrittsgründen zu Grunde liegenden Sachver-
halte AFS bereits vor Abschluss des Vertrags bekannt waren. 

Soweit der Grund für die Absage im Umfeld des*der Teilnehmers*in liegt, kann AFS die oben 
aufgeführte Entschädigung verlangen. 

4.3.2. Nach Reisebeginn 

a) Der*Die Teilnehmer*in oder die Eltern/gesetzliche Vertretung können den Vertrag bis zur 
Beendigung der Reise jederzeit kündigen und übernehmen damit die Verantwortung für die 
Rückreise. Der*Die Teilnehmer*in oder die Eltern/gesetzliche Vertretung verpflichten sich in 
diesem Falle, die Visum- und Aufenthaltsbestimmungen des Gastlandes einzuhalten. AFS 
übergibt lediglich ein Ticket ab dem von der Partnerorganisation im Gastland festgelegten in-
ternationalen Abreiseort in das Heimatland. 

Eine Kündigung wegen eines Mangels ist erst zulässig, wenn dieser unverzüglich AFS ange-
zeigt wurde und AFS eine von dem*der Teilnehmer*in bzw. den Eltern/der gesetzlichen Vertre-
tung bestimmte, angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten bzw. die-
se verweigert wird oder unmöglich ist oder wenn die sofortige Kündigung durch ein besonde-
res Interesse des*der Teilnehmers*in gerechtfertigt ist. Liegen diese Voraussetzungen vor, 
kann der*die Teilnehmer*in gegebenenfalls Rechte auf Minderung und Schadenersatz geltend 
machen. 

Ansprüche des*der Teilnehmers*in nach § 651 i Abs. 3 BGB verjähren in zwei Jahren. Die 
Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Aufenthalt enden sollte oder, sofern dieser nicht fest-
steht, mit dem letzten Tag des üblichen Rückkehrmonats. 

Ist die Kündigung nicht auf vom Veranstalter zu vertretende Gründe zurückzuführen, so behält 
AFS den Anspruch auf den vereinbarten Teilnahmepreis abzüglich etwaiger ersparter Aufwen-
dungen. 

b) Wenn der Aufenthalt bzw. die Erbringung der vereinbarten Leistungen infolge bei Vertrags-
abschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt (dazu zählen beispielsweise Naturkatastro-
phen, Epidemien oder Pandemien) erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird, 
kann AFS den Aufenthalt abbrechen. 

Es entfällt der Anspruch auf den vereinbarten Teilnahmepreis. Für die bereits erbrachten oder 
noch zu erbringenden Leistungen kann AFS eine angemessene Entschädigung verlangen. 
AFS bleibt zur Rückbeförderung verpflichtet. 

c) Beide Vertragsparteien können den Vertrag kündigen, wenn der Aufenthalt durch einen 
schwierigen Gesundheitszustand des*der Teilnehmers*in erheblich erschwert, gefährdet oder 
beeinträchtigt wird. Für die bereits erbrachten oder noch zu erbringenden Leistungen kann 
AFS den vereinbarten Teilnahmepreis abzüglich etwaiger ersparter Aufwendungen verlangen. 
AFS bleibt zur Rückbeförderung verpflichtet. 

d) Verstößt der*die Teilnehmer*in gegen die unter Abschnitt 4,1.3. genannte Notwendigkeit ei-
ner Testung/Impfung oder Quarantäne oder die unter Abschnitt 3. aufgeführten Regeln ist AFS 
zur fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt. Dies gilt insbesondere für die unter den Zif-
fern 3.5., 3.6 und 3.7 aufgeführten Verbote, bei Verstoß gegen die Reiseregeln (3.8) und im 
Einzelfall auch bei falschen oder unvollständigen Angaben über den Gesundheitszustand. Die 
Kündigung führt zum sofortigen Programmausschluss und zieht die Pflicht des*der Teilneh-
mers*in zur umgehenden Rückkehr nach Deutschland nach sich. Es ist dem*der Teilneh-
mer*in nicht gestattet, im Gastland zu verbleiben. 

Sofern nachweisbares, nach Abmahnung fortgesetztes Fehlverhalten, insbesondere hinsicht-
lich der unter Ziffern 3.3., 3.4., 3.7., 3.8. und 3.9. erläuterten Regeln, dazu führt, dass die Gast-
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familie, die Schule oder die Partnerorganisation die Fortsetzung des Aufenthalts ablehnt, hat 
dies ebenfalls den Ausschluss von der Programmteilnahme und die sofortige Rückkehrpflicht 
nach Deutschland zur Folge. Dabei kann Fehlverhalten auch in der mangelnden (fehlenden) 
Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten bestehen. Bei einem kulturspezifisch schwerwie-
genden Verstoß gegen diese Punkte ist auch eine fristlose Kündigung möglich. 

AFS behält seinen Anspruch auf den gesamten Teilnahmepreis abzüglich etwaiger ersparter 
Aufwendungen. Entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des*der Teilnehmer*in.  

4.3.3. Ersetzungsbefugnis 

Wegen des Erfordernisses einer umfangreichen Vorbereitung des*der Teilnehmers*in durch 
AFS sowie der personalisierten Aufnahmebestätigung durch die Partnerorganisation ist die 
Benennung einer anderen Person, die anstelle des*der Teilnehmers*in an dem Austauschpro-
gramm teilnehmen soll, regelmäßig nicht möglich. 

4.4.  Schlichtungsverfahren 

AFS Deutschland ist freiwillig bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständig wäre die "Allgemeine Verbraucherschlich-
tungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.", Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, Internetadres-
se: www.verbraucher-schlichter.de.  

4.5. Haftung 

AFS haftet, beschränkt auf den dreifachen Teilnahmepreis, für solche Schäden, die keine Kör-
perschäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt werden. Die Haftung für die von einem Be-
förderungsunternehmen zu vertretenden Schäden richtet sich nach den Beförderungsbedin-
gungenen des jeweiligen Unternehmens. 

AFS übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Schadenersatzforderungen im Zu-
sammenhang mit Schäden oder Verletzungen, die vermeintlich aus Handlungen oder Ver-
säumnissen von Mitgliedern der Gastfamilie resultieren. Ausgenommen ist grobfahrlässiges 
Verschulden bei Auswahl der Gastfamilie. 

Die Unterzeichnenden stimmen zu, dass der*die Teilnehmer*in Sportarten und Aktivitäten 
ausüben darf, auch solche, die er*sie zuvor noch nicht ausgeübt hat und die im Heimatland 
nicht möglich oder üblich sein mögen. Zur Orientierung liegt eine Beispielliste im Anhang. Vor-
behalte müssen dem Veranstalter vorab schriftlich angezeigt werden. 

5. Datenschutz 

Für die Teilnahme an dem Programm ist die Erhebung personenbezogener Daten erforderlich. 
AFS und die Partnerorganisation verwalten während der Programmdurchführung Informatio-
nen über alle Teilnehmer*innen und andere mit ihnen in Verbindung stehende Personen. Die-
se Informationen sind Eigentum von AFS/der Partnerorganisation und werden streng vertrau-
lich behandelt.  

 Unsere Datenschutzhinweise sind im Anhang separat und ausführlich aufgeführt. Die 
datenschutzrechtlichen Regelungen entsprechen den strengen europäischen und 
internationalen Normen. Die unterzeichnenden Personen sind damit einverstanden, die 
Datenschutzhinweise zu lesen. Insbesondere sensible Daten (z.B. Gesundheitsdaten) dürfen 
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung verarbeitet werden. Die Einwilligungserklärung ist im 
AFS-Portal separat aufgeführt.  
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6.  Die unterzeichnenden Personen bestätigen, dass sie die Teilnahmevereinbarung sorgfältig 
gelesen haben und erkennen die darin aufgeführten Bedingungen an. 
Sollte eine Regelung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen wirksam. 

Zusätzlich zu dem auf Seite 1 aufgeführten Programmpreis sind wir bereit, andere Jugendliche mit 
einem Solidarbeitrag in Höhe von 

□ 100 €  □ 300 €   □ 500 €  □ anderer Betrag _________€ 

zu unterstützen.  

Sollten Sie sich für eine entsprechende Spende entscheiden, erhalten Sie zu Beginn des folgenden Kalenderjahres über den 
von Ihnen gewählten Betrag eine Zuwendungsbestätigung, die Sie steuerlich geltend machen können. 

 Ort: Datum: Unterschrift: 

 

     
Programmteilnehmer*in:  ______________ _______________   ____________________________ 

 

Elternteil/  
gesetzliche Vertretung: ______________ _______________   ____________________________ 

 

Elternteil/ 
gesetzliche Vertretung: ______________ _______________   ____________________________ 

 

Bei getrenntlebenden Eltern soll die Anzahlungs- und Endrechnung des Teilnahmepreises an folgende 
Person geschickt werden: ________________________________________________  (Adresse wie auf 
S. 1 der Vereinbarung) 

Bei getrenntlebenden Elternteilen korrespondieren wir im Regelfall mit dem Elternteil, bei dem das Kind 
lebt. 

 

Programmdirektor   
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. 

   

Hamburg, den 03.02.2023             Christoph Braunschmidt   
   – gültig mit maschinell erstellter Unterschrift – 
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Anhang zu Abschnitt 4.5. der Teilnahmevereinbarung 
 
 
Beispielliste für mögliche Sportarten und Aktivitäten SHSENDLAND2_2 
 
 
SHLANDWAIVER 
 
 
ACHTUNG: Da es sich um eine Liste handelt, die international erstellt wurde, sind die Aktivitäten auf 
Englisch aufgeführt. Ein Glossar mit Übersetzungen finden Sie auf der nächsten Seite. 
 
Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Beispiele nur mögliche Aktivitäten sind. Es besteht hierdurch 
kein Anspruch auf Ausübung dieser Aktivitäten. Die Liste ist nicht abschließend. 
 
Krankenversichert ist Ihr Kind bei allen Aktivitäten. Ausnahmen sind Skydiving (Fallschirmsprung), 
Tandem Skydiving, Hanggliding (Drachenfliegen), Paragliding (Paragleiten) Profi- oder Amateurren-
nen, Steuern eines Flugzeuges, sowie die Ausübung von professionellem Sport. 
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Glossar – Übersetzungen der Beispiel-Sportarten 
 
Motorisierte Aktivitäten 

 

ATV (All Terrain Vehicles) 
Boating  
Buggy Riding 
Jet Skiing 
Lawn Mowers 
Motorcycle (as passenger) 
Quad bike (ATV) 
Scenic flights in helicopters/small planes 
Small plane rides 
Snowmobile 

Quads 
Boot fahren 
Kutschfahrten 
Wassermotorrad fahren 
motorisierte Rasenmäher fahren 
Motorrad fahren (als Beifahrer) 
Quads/Geländewagen 
Rundflüge in Hubschraubern oder Kleinflugzeugen 
Flüge in Kleinflugzeugen 
Schneemobil 

Aktivitäten im Freien  
Backpacking 
Bush walking 
Canyoning 
Caving 
Cave hiking  
Climbing (Rock/Wall Climbing) 
Downhill biking 
Flying fox 
Gliding (in a plane) 
Hang gliding 
Hiking (Mountain/Forest) 
Horseback riding 
Jungle hiking 
Rappelling 
Tramping overnight 
Sky diving 
Trekking 

Wandern 
Wandern im Outback/in der Wildnis 
das Begehen einer Schlucht von oben nach unten auf jede Art und Weise 
Höhlenexpeditionen 
Wandern in Höhlen 
Klettern 
Mountainbike fahren (bergab) 
Abseilen mittels eines Stahlseils, Seilrutschen 
Segelfliegen 
Paragliden vom Berg hinunter 
Wandern (in den Bergen/in Wäldern) 
Reiten 
Wandern im Dschungel 
Abseilen 
nachts unterwegs sein 
Fallschirmspringen 
Wandern 

Teamsport/Schulsport  
Archery 
Field hockey 
Ice hockey 
Net ball 
Soccer 

Bogenschießen 
Feldhockey 
Eishockey 
Korbball 
Fußball 

Wassersport  
Banana Boating 
Black water rafting 
Canoeing 
Fishing 
Jet boating  
Kajaking 
Rafting 
River surfing 
Sailing 
Snorkeling 
Scuba Diving 
Shark diving 
Swimming with dolphins 
Wakeboarding 
White water rafting 
Yachting 

Bananenboot fahren 
Extremsport, Schwimmen (Reifen) auf unterirdischen Flüssen 
Kanu fahren 
Angeln 
Motorboot fahren 
Kajak fahren 
Schlauchboot fahren im Fluss 
Surfen im Fluss 
Segeln 
Schnorcheln 
Sporttauchen (mit Geräten) 
Tauchen mit Haien 
Schwimmen mit Delphinen 
Wasserski auf nur einem Brett (=Snowboard) 
Wildwasserrafting 
Segeln 

Wintersport  
Cross country skiing 
Downhill skiing 
Ice Skating 
Sledding 
Snow tubing  

Langlauf 
Abfahrtsski 
Eisschnelllauf 
Rodeln 
Rodeln auf Reifen 

Sonstiges  
Canopy 
Capoeira 
Hot air ballooning 
Luging 
Martial arts 
Paintball 
Parasailing 
Ropes courses  
Running races (Marathon) 
Shooting 
Swoopswing 
Sword fighting 
Tandem skydiving 
Zorbing 

Klettern auf Bäumen (im Urwald) 
brasilianische Kampfsportart 
Heißluftballon fliegen 
Rodelschlitten (Ein-Mann-Bob) 
Kampfsportarten 
Mannschaftssport mit Farbgeschosswaffen 
Fliegen mit einem steuerbaren Fallschirm hinter einem Fahrzeug (meist Boot) 
Kletterwald/Hochseilgarten 
Laufwettbewerbe 
Schießen 
freier Fall (ähnlich Bungee Jumping) 
Schwertkampf 
Fallschirmspringen (zu zweit) 
Freizeitaktivität, bei der man im Inneren einer aufblasbaren Kugel aus PVC einen Abhang 
hinunter oder auch auf einer flachen Strecke rollt 

 

Liste nicht abschließend. Übersetzungen ohne Gewähr 

 

 

 

 

 

M
u
s
te

r



 

AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.     Datenschutzhinweise   -   Seite 1   Stand: 30.03.2022 

 

Datenschutzhinweise für Teilnehmer*innen – Einwilligung in die Datenverarbeitung 

 

Informationen nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

Mit dem vorliegenden Schreiben informieren wir über die Art und Weise der Erhebung und 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13, 14 der DS-GVO sowie Ihre Rechte. 
Unter personenbezogenen Daten versteht man alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum). 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

Unsere Kontaktdaten lauten: 

AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. 

vertreten durch den Vorstand: Marcel Krause 

Am Born 19 
22765 Hamburg 
Tel.: 040 399222-0 
Fax: 040 399222-99 
E-Mail: info@afs.de 

Für Fragen rund um den Datenschutz erreichen Sie unsere Datenschutzbeauftragte unter  
datenschutz@afs.de. 

 

2. Welche Daten verarbeiten wir und woher stammen diese? 

Wir verwalten während der Programmdurchführung Informationen über alle Teilnehmer*innen 
und andere mit ihnen in Verbindung stehende Personen, die wir im Rahmen des Vertragsver-
hältnisses von Ihnen bzw. Ihrer Familie erhalten haben. Diese können persönliche Daten von 
mehr als einer mit AFS und der Partnerorganisation in Verbindung stehenden Person umfas-
sen. Relevante personenbezogene Daten sind dabei Personalien von Ihnen und Ihren Famili-
enmitgliedern (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum, aber auch Angaben zu den Schulleistun-
gen, Hobbys und Ernährung). Gemäß Art. 5 der DS-GVO beachten wir den Grundsatz zur Da-
tenminimierung und fragen nur Daten ab, die vor allem für die Erfüllung und Verbesserung un-
serer Aufgaben im Rahmen eines Vertragsverhältnisses notwendig sind.  

Daten zur politischen Einstellung, religiöser Überzeugung und zum Gesundheitszustand sind 
sensible Daten und daher besonders schützenswert. Diese Informationen sind Eigentum von 
AFS/ der Partnerorganisation und werden streng vertraulich behandelt. 

Wir erfragen diese Daten zum einen um einzuschätzen zu können, in welchem Land wir das 
Programm durchführen können und zum anderen sind sie von Bedeutung, um eine passende 
Gastfamilie zu suchen und für eine angemessene Betreuung im Gastland zu sorgen. In Einzel-
fällen kann wegen gesundheitlicher Einschränkungen eine Teilnahme am Programm auch 
nicht möglich sein. Bei Fragen hierzu hilft unsere Entsendeabteilung gerne weiter.  

 

3. Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Datenverarbeitung? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben aus der Europä-
ischen DS-GVO (Art. 6) und dem nationalen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie gemäß 
allen weiteren einschlägigen Gesetzen: 
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a) Erfüllung von vertraglichen Pflichten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Durchführung des Programmes mit 
AFS durch den*die Teilnehmer*in bzw. den Familienangehörigen. 

b) Einwilligung 

In Fällen, in denen Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer 
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO gegeben. Eine Einwilligung holen wir beispiels-
weise von Ihnen ein, wenn Sie wünschen, dass wir Ihnen einen Newsletter schicken. Eine er-
teilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf gilt nur für die Zukunft. Da-
tenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht umfasst. 

c) Interessenabwägung 

Wir haben als gemeinnütziger Verein ein berechtigtes Interesse daran, für unsere Tätigkeit zu 
werben - Rechtsgrundlage hierfür ist eine vorgenommene Interessenabwägung. Um unsere 
gemeinnützigen Vereinsziele zu verwirklichen, nutzen wir Kontaktdaten auch im gesetzlich zu-
gelassenen Rahmen zur Gewinnung von Teilnehmer*innen und Gastfamilien sowie zum Auf-
bau eines Alumninetzwerks. AFS wird keine personenbezogenen Daten zu Werbezwecken an 
Dritte weitergeben oder für Werbezwecke Dritter verwenden. Selbstverständlich kann der Ver-
wendung von Daten zu Werbezwecken jederzeit widersprochen werden (s. unten). 

 

4. An wen geben wir die Daten weiter? 

In unserem Verein erhalten diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten oder die Ihrer Fami-
lienangehörigen, die diese zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten oder zur Erfül-
lung der Programme bei AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. benötigen. Darüber hinaus ha-
ben unsere Partner im AFS-Netzwerk und in den Partnerorganisationen sowie Ehrenamtliche 
Zugriff auf bestimmte Daten, damit die Programmdurchführung gewährleistet werden kann. 
Entsprechend können von uns beauftragte externe Dienstleister, Erfüllungsgehilfen und Auf-
tragsverarbeiter gemäß Art. 28 DS-GVO zu den vorbezeichneten Zwecken Daten erhalten, 
wenn diese zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtet wurden (z.B. das 
Reisebüro, das die Buchung der Flüge vornimmt, die Fluggesellschaft und die Versicherung). 

Personenbezogene Daten werden zudem weitergegeben, wenn gesetzliche Bestimmungen 
dies erlauben, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. 

 

5. Wie lange speichern wir die Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und speichern wir, solange es für die Vertragser-
füllung, den Programmablauf und die Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist, zusätzlich 
bei Vorliegen einer Einwilligung bis zu dessen Widerruf. Bei einer Programmteilnahme werden 
die Kontaktdaten nicht automatisch gelöscht, unter anderem um den Personen die Mitarbeit 
und Mitgliedschaft im Verein zu ermöglichen und sie im Rahmen des Alumni-Netzwerks zu 
kontaktieren. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, diese Daten löschen zu lassen, sofern dem 
keine Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.  

Als Verein unterliegen wir zudem verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflich-
ten. Die vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation können bis zu 10 Jahre 
betragen. Zudem beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfris-
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ten, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel 
drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können. 

Personenbezogene Daten werden außerdem mindestens für die Zeit aufbewahrt, in der An-
sprüche gegen uns geltend gemacht werden können. 

 

6. Übermitteln wir die Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation? 

Informationen und personenbezogene Daten, die zur Durchführung des Programms nötig sind, 
werden auch innerhalb des AFS-Netzwerks und an Partnerorganisationen weitergeleitet. Hier-
für werden die Daten an mindestens drei Orten in zentralen Datenbanken gespeichert - in 
Deutschland, den USA und in Thailand. Der Zugriff auf diese Datenbanken ist auf die Mitarbei-
ter*innen, Berater *innen und ehrenamtlichen Helfer*innen im AFS-Netzwerk bzw. in den Part-
nerorganisationen beschränkt. Diese werden die Informationen ausschließlich für die Durch-
führung des Programmablaufs und der Betreuung verwenden. 

 

7. Diese Rechte sind uns wichtig 

Sie haben das Recht auf Auskunft (nach Art. 15 DS-GVO i.V.m. § 34 BDSG) über Ihre von 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich 
erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise verlangen, die belegen, 
dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.  

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-
GVO i.V.m. § 35 BDSG) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), soweit 
Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

Sie haben ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO) gegen die Verarbeitung im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Da-
ten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die 
Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

Nach Art. 20 DS-GVO haben Sie ein Recht auf Datenübertragbarkeit und können sich die 
Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert 
verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aus-
händigen lassen.  

Sofern Sie für die Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese 
erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an 
uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Wider-
ruf unberührt. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten 
durch uns bei unserer Datenschutzbeauftragten unter Ziffer 1 und der zuständigen Aufsichts-
behörde für den Datenschutz gemäß Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG zu beschweren. 

Weiterhin möchten wir Sie über berechtigte Interessen an der Verarbeitung informieren, die 
von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden. Basiert die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchfüh-
rung unserer Vereinstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitglieder*innen. Wir 
nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um im begrenzten Umfang für die Tätigkeiten unseres 
gemeinnützigen Vereins zu werben. Dagegen kann jederzeit ein formfreier Widerspruch an 
uns erfolgen. 
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8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetz-
lich vorgeschrieben ist oder sich auch aus vertraglichen Regelungen ergeben kann. Mitunter 
kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns perso-
nenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müs-
sen. Die betroffene Person ist z.B. verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, 
wenn unser Verein mit ihr oder einem Familienmitglied einen Vertrag abschließt. 

Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit 
dem*der Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Bei Fragen zu der Bereitstellung per-
sonenbezogener Daten durch den*die Betroffenen kann sich der*die Betroffene an unsere Da-
tenschutzbeauftragte wenden. Unsere Datenschutzbeauftragte klärt den*die Betroffenen ein-
zelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich o-
der vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Ver-
pflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

 

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall? 

Es gibt keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten wir 
solch ein Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

10. Inwieweit nutzen wir Daten für die Profilbildung? 

Als verantwortungsbewusster Verein verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfin-
dung oder ein Profiling. Die Datenverarbeitung zielt nicht darauf ab, bestimmte persönliche 
Aspekte automatisiert zu bewerten.  
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Da wir insbesondere sensible Daten (z.B. Gesundheitsdaten) nicht ohne die ausdrückliche 
Zustimmung verarbeiten dürfen, bitten wir Sie, folgende Erklärung abzugeben: 

 

Einwilligungserklärung des*der Teilnehmer*in die Datenverarbeitung 

 

Der*die Teilnehmer*in willigt in die Datenverarbeitung seiner*ihrer Angaben zur Gesundheit (z.B. zu 
Allergien und Vorerkrankungen) sowie, soweit solche Angaben gemacht werden - zur politischen 
Meinung oder zur religiösen Überzeugung zum Zweck der Durchführung des Programms durch AFS 
Interkulturelle Begegnungen e.V. ein. 

Der*die Teilnehmer*in ist bekannt, dass die Abgabe der vorstehenden Einwilligungserklärung freiwillig 
ist und eine erteilte Einwilligung von jederzeit widerrufen werden kann. Ohne die Einwilligung ist eine 
Teilnahme am Programm allerdings in der Regel nicht möglich. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 

 Ort: Datum: Unterschrift: 

 
Programmteilnehmer*in:  ______________ _______________   ____________________________ 
 

 

Elternteil/  
gesetzliche Vertretung: ______________ _______________   ____________________________ 

 

Elternteil/ 
gesetzliche Vertretung: ______________ _______________   ____________________________ 
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